
„Schritt auf dem Weg einer wachsenden
Kirchengemeinschaf C6

Stellungnahme der kiırchenrechtlichen Arbeitsgemeinschaft ZU Schlußbericht der
Gemeilinsamen ÖOkumenischen Kommıissıon ‚, Zur Überprüfung der Verwerfungen

des Jahrhunderts‘‘

DIie Gemeinsame Okumenische Kommission hat Oktober 1985 einen
Schlußbericht Zr Überprüfung der Verwerfungen des Jahrhunderts‘‘ VOISC-
legt Die Kırchenrechtliche Arbeiıtsgemeinschaft geht VO  — der 1ın diesem Dokument
enthaltenen Aussage dUus, ‚„„daß dıe Verwerfungen des Jahrhunderts den heutigen
Partner N1C reffen, 1INsSOIern seine Lehre nıcht VOIN dem Irrtum bestimmt ist, den
dıe Verwerfung abwehren wollte.  CC Die Kırchenrechtliche Arbeıtsgemeinschaft
begrüßt dies als einen Schritt auf dem Weg einer wachsenden Kirchengemeıin-
schaft. S1e legt In dıesem Zusammenhang Überlegungen un! Empfehlungen VO  - Sie
betreffen dıe kirchenrechtlichen Möglıchkeıten un: Wege der Rezeption des Schlul3-
berichts 13 seline Umsetzung In dıe Wiırklichkeit des kırchlichen Lebens (11.) SOWIE
seıne Bedeutung für den weılteren ökumenischen Prozeß

Dıie kırchenrechtlichen Möglıchkeıiten und Wege einer verbindlichen Rezeption
Die rechtliche Natur des Rezeptionsprozesses
iıne Rezeption des Schlußberichtes edeute: ihrer Natur nach keine AÄnderung

des ekenntnisses. Kırchenrechtlich ist die Rezeption als eine konkretisierende Aus-
legung des Bekenntnisses 1n der gegenwärtigen interkonfessionellen Lage anzusehen.
Sie muß deshalb VON der Glaubenswirklichkeit In den Kırchen werden. Da

sıch keine Änderung des Bekenntnisses handelt, erg1bt sich AdUsSs der Rezeption
eıne Notwendigkeıt einer strukturellen AÄnderung der Kirchenverfassung der bete1-
lıgten Kıirchen. Die rage nach den kirchenrechtlichen Bedingungen der Rezeption
stellt sich vielmehr 1Ur 1M Rahmen der Jeweıls bestehenden Kirchenverfassung. Be1l
der Rezeption ist dıe wechselseıtige un: gemeinsame ökumenische Verantwortung
aller Kırchen berücksichtigen.

Die rechtliıchen Kompetenzen 1mM Prozeß der Rezeption
Kırchenrechtlich gesehen ist dıe konkretisıierende Auslegung des Bekenntnisses

eine kırchenleitende Lehraufgabe, eren Rang unterhalb der Bekenntnisbildung
lıegt Die Wahrnehmung dieser Lehraufgabe ist In den Konfessionskirchen unter-
schiedlich geregelt.

Im Bereich der römisch-katholischen Kırche oblıegt dıe konkretisierende Aus-
legung der katholıschen Glaubenslehre für die Gesamtkirche dem aps bezıiehungs-
welse dem Bischofskollegium, für ıne Teilkiırche dem Diözesanbischof
(Kan 430, 82 753 C1C)

Im Bereich der reformatorischen Kırchen ist dıe Wahrnehmung der kırchenleiten-
den Lehraufgabe dıfferenziert ausgestaltet. Entscheidungen 1n diesem Rahmen sınd
VO den allgemeinen kırchenleitenden UOrganen reffen S1ie bedürfen nach ECVall-
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gelıschem Kirchenverständnis auch immer des Beschlusses einer Synode. Dıie zustän-
dıgen kırchlichen Zusammenschlüsse, Vertreter der wıissenschaftliıchen Theologıe
und dıe Pfarrerschaft sollten der Meinungsbildung beteiligt se1in.

Der Vorgang der Rezeption
Der Vorgang der Rezeption umfaßt mehrere Akte Z7u diıesem gehören ein formel-

ler Beschluß un:! die Bekanntgabe nebst der Veröffentlichung. In einem Öökumen1i-
schen Gottesdienst sollten dıe Leıtungen der betroffenen Kırchen verbindliıch AdUu$s-

sprechen, daß die Verwerfungen des Jahrhunderts den heutigen Partner nıiıcht
refifen Darüber hinaus bleibt die Rezeption auf dıe Aneignung durch dıe Gemeıin-
den angewlesen.

11 Konsequenzen der Rezeption

Die Teilnahme sonntäglıchen Gottesdienst
Von der Weisung Jesu Christiı (Joh 1/,20-23) her besteht für die Kırchen die Ver-

pflichtung, dıe eucharistische Gemeinschaft anzustreben und verwirklichen.
Wenn die heute noch unterschiedlichen Auslegungen der Lehre VO  — der Recht{ierti-
SUunNng, VO Amt un:! VO Sakrament keine wechselseıtigen Verwerfungen mehr
begründen, sollte auch die Teilnahme sonntäglichen Gottesdienst der refor-
matorischen Kırchen VO  e der römisch-katholischen Kırche wenigstens 1n begrün-
deten Eınzelfällen der Erfüllung der Sonntagspflicht gleichgestellt werden.

Die Teilnahme Abendmahl
Miıt der Rücknahme der Lehrverwerfungen bleiben WaTlT Lehrdifferenzen beste-

hen Diese müuüssen aber ıne eucharistische Gemeinschaft niıcht mehr grundsätzlich
ausschließen. enn eine Gemeinschaft 1m Glauben in bezug auf das Abendmahl
kann bejaht werden, auch noch keine vollständige Übereinstimmung der Lehre
besteht Auf dem Weg ZUT vollen eucharıstischen Gemeinschaft sollte mıiıt der für
Eıinzelfälle oder generell gewährten gastweisen gegenseıltigen Zulassung vARR
Abendmahl ein erster Schritt werden. Um dies der katholischen Seıite
ermöglıchen, mul auch VOIN der evangelıschen Seıite werden, daß das
Abendmahl 1Ur unfter der Leıtung VO  en Ordinierten gefelert wıird.

Konfessionsverschiedene hen
Nach Rücknahme der Lehrverwerfungen sollten die Kırchen hre Praxıs 1m Hın-

blick auf dıe konfessionsverschiedenen hen überprüfen.
Von katholischer Seıite sollte einerseits das Erfordernis einer eigenen Erlaubnis für

die Eheschließung eines konfessionell gemischten Paares VOI einem katholischen
Geıistlichen (Kan 1124 CIE) entfallen; andererseıts sollte das Erfordernis einer
Dıspens VO  — der Formpflıcht für den Katholıken bel der Irauung durch einen Van-
gelıschen Pfarrer (Kan 141247 CIC) entfallen, sofern der zuständige katholische
Pfarrer nach einem Gepräch mıiıt den Brautleuten festgestellt, da einer kiırchlichen
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Eheschließung nıchts 1m Wege ste. un der evangelısche Pfarrer, den nach
römischer-katholischer Auffassung ehebegründenden ONsens erfragt.

Auf evangelıscher Seıite wurde bısher dıe konfessionsverschiedene Ehe Ordinıierter,
insbesondere der Schwierigkeıten be1 der Zulassung ZU gemeınsamen
Abendmahl, allenfalls untier Auflagen genehmigt. Sofern dıe Zulassung ZU

gemeiınsamen Abendmahl leichter möglıch wırd, sollte In den Pfarrerdienstgesetzen
der reformatorischen Kirchen anstelle des jetzıgen Erlaubnisvorbehalts ıne e1n-
aC Anzeigepflicht genugen

111 Die Bedeutung der Rezeption für den weılteren ökumenischen Prozeß}

Das Streben nach Einheıit ist uns durch Christus selbst aufgegeben. Deshalb muß
der Dıalog über dıe unterschiedlichen Lehrtraditionen der Kırchen fortgesetzt WCI -
den Dabe!l sollte geprüft werden, welche Lehrdifferenzen fortbestehen können,
ohne kirchentrennende Bedeutung haben iıne Erörterung der das Bıschofsamt
betreffenden Fragen stellt sıch wegen seiner Bedeutung für dıe kırchliche Ordnung
un! dıe ökumenischen Beziehungen als eın vordringliches Thema

Forschungsstätte der Evangelıschen Studiengemeinschaft (FEST)

Heıdelberg, Juni 1990
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